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Aus der Freizeitmappe

Wir sind dankbar dafiir, dass auch im neuen Jahr-
gang Fritz Wezel, Richterswil, diese beliebte Rubrik
einfall- und abwechslungsreich betreuen wird. Wir
wissen, dass auch Herr Wezel sich dariiber freut,
wenn er oder die Redaktion Beitrdge erhilt, die sich
zur Veroffentlichung unter diesem Titel eignen.

Flur heute begnligen wir uns, auf Grund der Aner-
kennung weiter Kreise mit der Empfehlung der
Schrift, die Hanni Zahner im Auftrag der Schweize-
rischen Gemeinniitzigen Gesellschaft herausgegeben
hat: Spiel und Unterhaltung in der Familie, 36 Sei-
ten mit vielen Illustrationen und Literaturangaben.
Preis Fr. 1.20. Zu beziehen beim Sekretariat der
Schweizerischen Gemeinniitzigen Gesellschaft, Post-
fach Zirich 39.

Bundessubvention 1954
fiir die Gebrechlichenfiirsorge

Aus der Bundessubvention 1954 wird ein Teil (vor-
aussichtlich insgesamt Fr.97 000.— fiir Anstalten und
Fr.15000.— fiir offene Fiirsorge) fiir ausserordentli-
che Beitrdge an die Hilfswerke fiir Infirme bereit-
gestellt. Die Schweiz. Vereinigung Pro Infirmis hat
das Antragsrecht gegeniiber dem Eidg. Departement
des Innern. Allfillige Gesuche sind spétestens bis 10.
Midrz 1954 dem Zentralsekretariat Pro Infirmis, Hohen-
biihlstrasse 15, Ziirich 32, einzureichen.

Die Gesuchstellung hat unter folgenden Gesichts-
punkten zu erfolgen:

1. Die geplante Aufgabe muss dringlich, konkret und
klar umschrieben sein. Laufende Betriebskosten
konnen nicht berticksichtigt werden.

2. Ein ausserordentlicher Bundesbeitrag wird nur
dann gewidhrt, wenn filir den gleichen Zweck auch
anderweitige Beitrédge zugesichert sind.

3. Beitrdge werden nur einmalig, namentlich im
Sinne von Initiativbeitragen gewahrt. Wenn es
sich bei der Inangriffnahme einer neuen Aufgabe
nicht um eine einmalige Aktion handelt, ist der
Nachweis erwiinscht, wie in den kommenden Jah-
ren die Mittel beschafft werden sollen.

4. Es muss ein angemessenes Verhiltnis zwischen
dem Bundesbeitrag, den iibrigen Beitrdgen und
der gewtlnschten Hilfe bestehen.

5. Aufwendungen fiir die Eingliederung miissen auch
vom wirtschaftlichen Standpunkt aus zu verant-
worten sein.

6. Alle Gesuchsteller haben Jahresbericht, Jahres-
rechnung und Bilanz, ferner Kostenvoranschlige;
allfdallige Plane und dergleichen ihrem Gesuche
beizulegen.

7. Letzter Termin fiir Eingabe der Gesuche an das
Zentralsekretariat Pro Infirmis ist der 10.Mdrz
1954.
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Die Bewertung des Alters

Eine Bewertung des Alters kann naturgeméiss von
zwel Seiten her erfolgen. Einmal durch den altgewor-
denen Menschen selbst und dann auch durch die
noch nicht altgewordenen Menschen. Was die Bewer-
tung durch den Altgewordenen selbst betrifft, so hiangu
sie zum grossen Teil davon ab, welche allgemein
korperlichen und psychischen Reaktionen das Alter
im Altgewordenen hervorgerufen hat, wihrend die
Beurteilung durch die librige Welt von der Art der
Wertschatzung oder Nichtwertschiatzung abhingt, die
die Umwelt dem Altgewordenen zuteil werden l&sst.
Ein Blick auf die primitivsten Lebensumstinde, wie
sie etwa in jenen langst vergangenen menschlichen
Lebensformen zu erkennen sind, als nédmlich die
Menschen noch aus lediglichy ihre Nahrung suchenden
Horden bestanden, finden noch letzte Erinnerungen
bei den wvollig primitiv lebenden Polareskimos und
jenen ebensolche Primitivitdt zeigenden kleinen Men-
schenstimmen im Inneren von Australien. Beide leben
nur von dem, was sie gerade finden. Sie kennen die
einfachste Grundlage der Zivilisation, die in der
Pflanzung und im Aufbewahren der Nahrung besteht,
noch nicht. Infolgedessen sind ihre alten Leute voll-
kommen lebensunfihig und werden entweder tot-
geschlagen oder dem Erfrieren auf einer Eisscholle
ausgesetzt. Mit zunehmender Zivilisation haben sich
solche Zustidnde iberlebt. Heute geniessen die alten
Menschen in den orientalischen Volkern sogar eine
hohere Wertschdtzung als bei uns, da ihre Erkennt-
nisse aus Lebenserfahrung besonders hoch gewertet
werden. Es ist charakteristisch, dass beispielsweise
im Volksaberglauben, der zum Teil recht weit in die
Vergangenheit zurlickgeht, in der mitteleuropédischen
Welt der alte Mensch weniger geschitzt wird als in
Asien. Das mag davon herkommen, dass der Winter
in der Natur, der namentlich im germanischen Kul-
turkreis ausserordentlich geflirchtet war, durch das
menschliche Alter eine gewisse Symbolisierung fin-
det. Ueberall wo germanischer Mythos noch seine ur-
spriingliche Rolle im Volksglauben und den Volks-
brauchen spielt, wird der Winter durch den jugend-
lich gedachten Helden des Friihlings bei den weit
verbreiteten Friihlingsfesten seiner Macht beraubt
und an Stelle der Herrschaft des als alter Mann ge-
dachten Winters tritt die Herrschaft der Jugend. Es
entsteht dadurch unwillkiirlich bei den mitteleuro-
pdischen Volkern ein gewisses Misstrauen gegeniiber
unniitzen und hinderlich scheinenden Greisen. Liegt
hier nun im allgemeinen die geringere Achtung der
Umwelt vor dem Altern im Symbolischen des Volks-
brauches begriindet, so ist doch auch im hdheren
zivilisatorischen und kulturellen Leben bis in die
Gegenwart hinein eine eigenartige Bewertung des
Alters durch die Altgewordenen selbst festzustellen.
Das Altwerden ist heutzutage noch in der européii-
schen Welt mit geringen Ausnahmen verpont. Men-
schen zwischen vierzig und flinfzig Jahren sieht man
meistens alles daran setzen, um jlinger zu erscheinen
als sie biologisch sind, also eine Jugend vorzutiu-
schen, die sie nicht mehr besitzen. Gelingt diese
Tduschung nicht, dann resultieren daraus gewisse
psychologische Folgen, wie etwa erhdhte Angst vor
dem bevorstehenden Rest des Lebens. Ja, es sind
sogar gewisse Neurosen und Psychosen bei besonders



	Bundessubvention 1954 für die Gebrechlichenfürsorge

